
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Antrag auf Freistellung 

 

 
 
 
 

 Der Antrag sollte mind. 6 Wochen vor 

Beginn der Maßnahme bei der BDKJ- 
Diözesanstelle eingegangen sein. 

 Nur vollständig ausgefüllte Anträge 

können rechtzeitig bearbeitet werden. 

 Angaben bitte in Druckschrift, um 

Missverständnisse zu vermeiden.

 
 

Antragstellerin/Antragsteller 
 

Name     

geboren am    

Straße     

Mitgliedsverband     

Pfarrei    

Beruf    

Email    

Vorname     

Geburtsort     

PLZ, Ort    

tätig als    

Dekanat     

Telefon    

 

 

Arbeitgeber 
 

Name     

Abteilung     

Straße     

PLZ, Ort    
 

 

Für folgende Maßnahme wird die Freistellung beantragt 
 

o Besuch eines Grundkurses/einer Fortbildung o  Mitarbeit bei einer Jugendfreizeit 

o Besuch eines Jugendleiterlehrgangs  o  Mitarbeit bei einer Jugendfahrt 

o Besuch einer Tagung des Jugendverbandes o  Mitarbeit bei einem Lehrgang 

 

 
 

BDKJ-Diözesanstelle Freiburg 

Berit López
Okenstr. 15 

79108 Freiburg 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend Erzdiözese Freiburg

 Telefon: 0761/5144-168  Email: info@bdkj-freiburg.de 

mailto:info@bdkj-freiburg.de


Ort der Maßnahme 
 

Haus     

Straße     

PLZ, Ort    
 

 

Dauer der Maßnahme 
 

vom    bis    =            Arbeitstage

Freistellung 
 

vom    

 

 
bis    

 

 
=            Arbeitstage

 
 

Veranstalter 
 

Name     

Straße     

PLZ, Ort    
 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt 
 

 
 

Datum, Ort                                                       Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 

 
 
 
 

Datum, Ort                                                       Unterschrift der Verbands-/Pfarrjugendleitung 
 
 
 

 
 
 

Ihr Antrag kann von uns leider nicht bearbeitet werden da: 
 

o Sie nicht als Mitarbeiterin/Mitarbeiter eines Mitgliedsverbandes des BDKJ in der Jugendstatistik 

gemeldet sind (bitte Nachmeldung zur Jugendstatistik vom Pfarrer auf diesem Antrag bestätigen 

lassen). 
 

o die Angaben unvollständig sind (siehe Ankreuzung). 
 

o die Maßnahme nicht im Rahmen des Bundes- oder Landesjugendplanes gefördert wird. 


